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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1981

Norm

ZPO §14 Df

ZPO §530 C

Rechtssatz

Im Falle der unzertrennlichen Streitgenossenschaft muss bei der Wiederaufnahmsklage einem der Streitgenossen

allein das Recht zur Klagsführung mit Ziel, eine günstigere Entscheidung im Hauptprozess zu erreichen, zugestanden

werden. Im Falle der Stattgebung der Wiederaufnahmsklage sind sodann die anderen Streitgenossen im

wiederaufgenommenen Hauptprozess wieder als Partei beteiligt.
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